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des Nati"naJrates XVIII. Ge!\etz:;cbur: .. ~~.;;do<.!e 

Präsidenten des Nationalrats 
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zu SS'{S IJ 

Wien 

Oie Abgeordneten zum Nationalrat Voggenhuber. Freunde und Freundinnen, haben an 

mich eine schriftliche Anfrage, betreffend Handbuch des Osterreichischen Rechtsextre­

mismus, gerichtet und folgende Fragen gestellt: 

"1. Wurde bzw wird der Inhalt des Buches seitens des Bundesministeriums tOr Ju­

stiz dahingehend gepraft, ob darin VerstOße gegen das Verbotsgesetz, gegen­

den Verhetzungsparagraphen des StGB oder gegen andere gesetzliche Vor­

schriften nachgewiesen werden, die ein Einschreiten der Justiz erforderlich 

machen? 

2. Halten Sie dieses Werk tOr die Tätigkeit der Justiz tOr nOtzllch? 

3. Werden Sie dieses Buch tar Dienststellen des Bundesminlsterlums tar Justiz 

anschaffen lassen?" 

Ich beantworte diese Fragen wie folgt: 

Die Autoren haben in der Einleitung des Buches festgehaiten, daß sie im Fall von ein­

deutlgenGesetzesverstOßen die zuständigen staatlichen Stellen informieren. FOr die 

Veranlassung einer strafreChtliChen Prafung des Inhaltes des Buches durch die 
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staatsanwaltschaftlichen Behörden besteht daher keine sachliche Notwendigkeit. Im 

übrigen ist ein Teil der im Buch erwähnten Verhaltensweisen bereits Gegenstand straf­

rechtlicher Prüfungen gewesen. 

Inwieweit das Werk für die Tätigkeit der Justiz nützlich ist, wird die Zukunft weisen; der­

zeit kann dies infolge der Kürze der seit dem Erscheinen des Buches verstrichenen 

Zeit noch nicht beurteilt werden. 

Das Buch steht für den Amtsgebrauch zur Verfügung. 
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